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Unser iierewigte begann seine amtliche Tätigkeit eigent-
lich schon, bevor er seine Studien völlig abgesMossm 
hatte. Im Frühjahr 1867 machte sich eine lebhafte Be 
ivegung geltnid, welche aus Revision der I8f>0er .«an 
tonooersassung abzielte. Schon zwei Jahre früher war 
ab Leiten des dreifache« Rates ein Antrag auf eine 
partielle Verfafsungsrevifion der Lanbsgemeinde »orgeiegt, 
von ihr aber oerworsen worden. Seither ruhten die 
Bestrebungen aus VerfafsungSreoision nicht »„Hr. bis sie 
zu einen, glücklichen Ziele gesühN hatten. Ein Initiativ 
begehren aus Totalrevision der Kantonsversasjung, welches 
die Mehrzahl der stimmfähigen Bürger unseres Landes 
— 2060 — mit jjjrer Unterschrift bedeckt hatten, 
wurde dem dreifachen Rate eingereicht, tnnflus,reiche 
'Liänner verschiedener politischer Richtung hatten sich im 
Wege wechselseitigen Entgegenkommens bohrn geeinigt, 
baß beut Begehren aus Vornahme der Revision nicht 
opponiert werden solle, baß dagegen der neue Verfassung» 
entwurf nicht von eine», extra gewählten VerfassungH-
rate, sondern von den ordentlichen verfafsungSgeuiäßen 
Behörden auszuarbeiten sei. Die Landsgemeinde pflichtete 
diesem Antrag einmütig bei und beschloß im weitern aus 
Antrag von Herrn Oberst Durrer, dein spätem Landam-
mann, daß der Bersassungsentwurf. „wenn nicht nnvor-
gesehene außerordentliche Verhältnisse eintreten, einer in 
sechs Monaten, daher Ende Oktober, dieses Jahres zu 
besamiuelnben außerordeutlichm Landsgerneinde zur An-
nahme oder Verwerfung vorzulegen" sei. Der dreisache 
Rat halte also die Aufgabe eines Lersafsungsratev zu 
lösen. Es war dies seine letzte Tätigkeit; denn er stieg 
mit der Verfassung von 1850 ins Grab. Mit beson-
derer Spannung sah man der am 1. Mai 1867 statt-
findenden Viertelserneuerung des dreifachen Rates ent-
gegen. I n Samen war die Beteiligung an dieser Ge-
iiieinbeversaminlung eine außergewöhnlich starke und die 
Stimmung eine animierte. Landaminann Franz Wirz 
war ans Krankenlager gefesselt unb Landsäckelmeister 
Ignaz Dillier lag am Typhus schwer krank barnieber 
unb starb noch gleichen Tages. Das einflußreichste Wort 
an ber Gemeinbeversanmilung führte Landaminann Dr. 
Simon Etlin. Einzelne Wahlen waren lebhaft beslrittm. 
Diejenige des jungen Juristen Theodor Wirz erfolgte 
ohne Opposition. Der Landrat beschäftigte sich in seiner 
Sitzung vom 11. Mai mit der VersassungSrevisions-
frage und bestellte für die Ausarbeitung des Entwurfes 
eine Kommission von ZI Mitgliedern. Von diesen wnr-
den 4 dem Regierungsrate, 8 dem Landrate und 9 dem 
dreifachen Rate entnommen. Unter diesen letztem befand 
sich auch Theodor Wirz, der damit seine 34 jährige 
öffentliche Laufbahn betrat. Von den 21 Mitgliedern 
der damaligen Revisionskommission sind gegenwärtig nur 
noch drei am Leben, nämlich die HH. «Gemeindepräsident 
Zeugherr Omlin von Sarnen, nunmehr Landamniann; 
Kantonsrichter Dr. Stockmann von tarnen, nunmehr 
Kantonsrat lind Sanitätratspräsibent, und Kantonsrichter 
Major Britfchgi von Alpnach, nninebr Regierungsrat 
Diese größere Kommission bestellte einen engern Au5 
schuß. welchem in erster Linie die Ausarbeitung des Ver 
sassungsmtwurses übertragen wurde. Derselbe bestand 
in den HH. Landaminann Dr. Simon Etlin, Landam 
mann Franz Wirz, Kantonsgerichtspräsident ^tänderat 
Hermann, Gemeindepräsident Oberst Durrer, später Laitt 
arnman«, lind Kantonsrichter Aböls Röthlin. Von der 
engem Kommission gelangte der Versassungsentwurs an 
die weitere Kommission, von dieser an den Landrat und 
schließlich an den dreifachen Rat, um dann ber Lanbs-
gemeinde vorgelegt zu werden. Die Sitzungen der 
größern Kommissionen fanden mitte August statt und 

Theodor Wir, beteiligte sich lebhaft an den VerHand 
hingen derselben. Der dreifach» Rat beschäftigte sich am 
2t!. und 27. Seplembtt mit V,„ VerfafsungSent.l'urs. 
beriet benfelben an biefen beiden Tagen vollständig burch 
unb stellte ihn zur Vorlage an bie LanbSgemcinbe feft. 
Es war eine sehr interessante, mitunter ungeniein belebte 
Discussio», in welche unser Verewigte zu wiederholten 
malen eingriff. Uns find noch in Erinnerung geblieben 
seine Voten über Zulässigkeit der Giündung und Sffent-
lich rechtliche Anerkennung geistlicher Korporationen, wo 
er sich auf den Standpunkt einer völlig f.eien Lebens 
entfaltung der klösterlichen Ge>,ofsenscha,le» stellte, und 
über die Organisation des Gerichtswesens, wo er sich 
vermöge seiner juristischen Bildung aus völlig heimischem 
Boden bewegte. Unmittelbar nach Beendigung der Ber-
sassungsberatungen trat er am 2!>. September eine Reise 
zum Besuch der Weltausstellung in Paris an. 

Der Versasfungscnt.vurf fand im Volke keine ungün-
stige, ober auch keine begeisterte Ausnahme, Selbstver-
ständlich wurde das Für und Wider lebhaft besprochen. 
ES herrschte jedoch keine erregte Stimmung unb es machte 
sich auch keine Agitation geltenb. Die Würsel sielen 
Sonntag ben 27. Oktober. Die Verhandlungen bieser 
Landsgemeinbe sind- in einer anziehenden Weise geschilberi 
in ber Schrift von Hermann Ehrist: „Ob bei» Kern 
ivsllb". Dieses prächtig geschriebene Büchlein, in welchem 
aus jeder Zeile eine wanne Smnpathie für unser Land 
und Volk spricht, steht als Zeichnung obwaldnerischer 
Landschaslsbilder wohl heute noch unübertroffen da. Der 
Verfasser ivar zum Besuch der Landsgemeinbe mit einigen 
Freunden aus Basel Hieher gekommen. Unter diesen bc-
fand sich auch der später mit unserm Verewigten in 
häufigen politischen Verkehr getretene nachmalige Prä st -
dent des eidgenössischen Vereines, Professor Dr. Wilhelm 
Bischer. Die Annahme der Verfassung erfolgte mit über-
wiegendem Mehr, jedoch bei sehr ruhiger oder eigentlich 
kühler Stimmung. Der Volksentscheid war nur dein enl-
fchiedeiien Eintreten" einer Reihe von einflußreichen Per-
sönlichkeiten für das Verfassungswerk und namentlich 
einer sehr einläßlichen und einleuchtenden Erklärung und 
Befürwortung desselben durch den präsidierenden Land-
annnann Dr. Simon Etlin zu verbauten. Im Sinne 
ber Verwerfung sprach einzig Hr. Regierungsrat Alois 
Michel von Kerns, später Oberrichter, bem c« jedoch nach 
eigener Erklätung nicht sowohl darum zu lan war, die 
Vn werfung herbeizuführen, als vielmehr seinen Stand 
punkt zu vertreten. Theodor Wirz griff nicht in die 
Diskussion ein, stand jedoch entschieden auf Seiten der 
Annehmenden. Seine amtliche Tätigkeit hatte einstweilen 
ihr Ende erreicht, und wir finden ihn im folgenden Winter 
wieder in Freiburg in der Schweiz, wo er sich die fran-
zösische Sprache noch besser anzueignen suchte und zu-
gleich juristische Vorlesungen bei dem tüchtigen Rechts' 
gelehrten Lundesrichter Fracheboud, seinem spätern national-
rätliche« Kollegen, besuchte. 

An der ordentlichen Landsgemeinde von 186^ trat 
die neue Verfassung in Kraft. Regierung und Obergc-
richt wurden bestellt und am folgenden Maitag wurden 
Kantonsrat, Gemeindebehörden und Richteranitskandidaten 
gewählt. Die Gemeinde Sarnen berief Theodor Wirz 
als siebentes Mitglied in den Kantonsrat und als elftes 
Mitglied in den Bürgergemeinderat. Der KantonSrat 
konstituierte sich am 29. Mai unb wählte Wir; mit 66 
von 71 Stimmen zum Richlerainlskandidaten, sodann 
als zweites Mitglied in das Eivilgericht, als drittes 
Mitglied in das Kriminal- und Polizeigericht und zum 
Präsibenten dieser letztern Behörde. Er blieb Mitglied 
der erstinstanzlichen Gerichte bis zu seinem Eintritt in 
die Regierung. Räch dem am 7. Mai 1871 ersolgten 
Hinschied des Hrn. Landaminann Dr. Etlin wurde 
Hr. Eivilgerichtspräsident Felix Stockmann zum Mit-
glied der Regierung und zuni Landsäckelnieister ge-

wählt und am 5. August gleichen Wahres wählte der 
Kanionvrat den bainaligm Rational rat Theodor Wirz 
zum Präsibenten des Etvilgerichtea. Wenn da« dermalen 
im Wurse liegende Revisionsiverk gelingen und an stelle 
unserer bestehenden Kantonsverfassung eine neue treten 
sollte, so hätte die öffentliche Tätigkeit unseres Verewig 
ten ganz genau die Lebensdauer der 1867er Verfassung 
umspannt. Wirz begann seine amtliche Tätigkeit, als es 
sich um die Ausarbeitung und Borberatung dieser Ber< 
fassung handelte, unb er- trat gerabe in bem Zeitpunkt.-
vom öffentlichen und überhaupt vom irbischen Schauplatz 
ab. als man bie Erstellung bes neuen VerfassungSwerkes 
tu Angriff nabi». um beiseit Gestaltung er sich noch in 
seinen letzten Lebenslagen angelegentlich interessierte. 

1871» würbe Theobor Wirz in den Regierungsrot und 
gleichzeitig auch zum Landautmann gewählt. Er war der 
113. odwalbnertsche und ber 15. oder nach einer andern 
Version der 17. Landaminann seines Geschlechte«. Das 
Landaininannanit tvurde ihm ferner übertragen in den 
fahren 1879. 1882. 188.'», 1888, 18W. 1892, 1*94, 
1896, 1898 und 1900. Er hat also die oberste Würde 
deS Landes elf Mal bekleidet unb bie E.yronik kennt im 
Lause von balb sechS Jahrhunderten nur zwei Männer, 
welche mit bieser Würbe öfter betraut würben al» unser 
Verewigte unb nur einen, ber mit ihm gleich viele Amts 
jähre zählt. AIS abtretender Lanbatiimann wurde er je-
weilen Statthalter. Ziu Jahre 1872 tvurde er mit dem 
Präsidium des KantonsrateS betraut. DaS Gleiche geschah 
auch in den Iahren 1878 und 1881. Bei seinem im 
letzten Frühling ersolgten und durch seine schlimmen Ge 
sundheitSverhält.tisse bedingten Rücktntt aus der Regier-
nng wurde er zum Mitglied und zum Präsidenten be* 
ObergerichtcS gewählt. Kaum hatte er jedoch dieses Amt 
angetreten, so gestaltete sich sein Befinden so ungünstig, 
daß er sich mit den Geschäften nicht weiter befassen konnte. 
1876 wurde er in den Erziehungorat und 1884 zum 
Präsidenten dieser Behörde gewählt, welche Stellung er 
bis zu seinem Tode beibehielt. Seit 1885 saß er als 
Mitglied und Präsident im Revision» und KassationS 
gericht. Bon 1884 bis an seinen Tod war er Salzdirektor. 
Bei der im ^ahre 188ii erfolgten Gründung der Kantonal 
dank würbe er zum Präsibenten bes Verwaltungsrotcs 
bieses Institutes gewählt, in welcher Stellung er bis im 
Mai bieses Jahres verblieb. Seit mehreren fahren stand 
er auch an ber Spitze der Gesellschaft der ehemaligen 
Sparkasse, deren Fond bekanntlich gemeinnützigen Aivecken 
dient. £em Bürgergemeinberate von Sarnen gehörte er 
von 1868 bis 1901» unb bem Einwohnergemeinberate 
von 1871 bis 19(K)an. Bon 1869/70 und 1*71/72 unb 
von 1880 bis 1884 war er Bürgergemeinbe- unb von 
1878 bis 1879 und 1893 bis 1894 Einwohnergemeinde'-
Präsident. Längere Zeit war er Mitglied der Armen-
kommissio» nnd während eineS kürzern Zeitraumes war 
er auch Annrnvenvalter oser :>iechnungsführer der Armen-
kommiffion. Während einigen Jahren besorgte er das 
Präsidium unb bie Rechnungsführung ber Korporation 
Freiteil Sarnen. Sieben Jahre lang war er Präsibcnt 
bes Männerkrankenvereins vom Freiteilbezirk Sa» neu, 
was seinem gemeinnützigen Streben durchaus entsprach, 
und der Vollständigkeit wegen sügen wir noch bei, daß 
er in seinen jungen Iahren als Vereins- und als Komite-
mitglieb ber Schützengesellschaft Sarnen an ben Freuden 
ttnb Leiben derselben lebhaften Anteil nahm unb es, ohne 
je zur Schützengilbe im eigentlichen Sinne bes Wortes 
zu gehören, sogar bis zum Schützenmeister brachte. Ueber-
Haupt war er in damaliger Heil ein Freund und Förderer 
des geselligen Lebens und sroher Gemütlichkeit. Im Jahre 
1870 wurde er vom Bundesrat zum Hauptmann iut 
eidgenössischen Lustizstab ernannt. I n militärprozeßua-
lischen Unterfuchnngsfällen hatte er öfters zu funktionieren 
und einmal hatte er in Luzern als Auditor vor Kriegs-
gericht aufzutreten. Ein von ihm im Jahre 1877 erlittener 


